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Norm

BauRG 1912 §1 Abs1;

BauRG 1912 §9 Abs2;

ErbStG §15 Abs1 Z7;

ErbStG-D §18 Abs1 Nr12;

Rechtssatz

Mit der Einräumung eines Baurechtes wird eine Sache gescha=en, die sich wesentlich vom Eigentumsrecht an dem

Grundstück unterscheidet. Es ist gerade Sinn und Zweck des Baurechtes, dem Eigentümer seine Rechte an der

Liegenschaft zu erhalten und künftigen Verwendungen nicht endgültig vorzugreifen. Dem Grundeigentümer verbleibt

sein Vollrecht an der Liegenschaft, während es sich beim Baurecht mit dem diesem zugehörigen Bauwerk um ein

davon verschiedenes Wirtschaftsgut handelt, das durch Zeitablauf erlischt. Sowohl über die Liegenschaft als auch über

das Baurecht kann während der vereinbarten Laufzeit des Baurechts in jeder möglichen und dem Markt

entsprechenden Weise verfügt werden. Dabei wird der Wert der Liegenschaft einerseits und des Baurechts

andererseits wesentlich von der noch bestehenden Dauer des Baurechts abhängen. Von einer in wirtschaftlicher

Betrachtungsweise gegebenen Identität eines allenfalls ideellen Teiles der Liegenschaft und des Baurechts (Hinweis

Urteil des ReichsDnanzhofes vom 3. März 1931, I e A 234/30, RStBl 297) kann somit keine Rede sein. Durch die

Einräumung des Baurechts an der vormals geschenkten Liegenschaft an den AbgabepFichtigen (den Schenker) kommt

es somit nicht gemäß § 15 Abs 1 Z 7 ErbStG zu einem Rückfall von Vermögen an den Abgabepflichtigen.
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